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Keine Beitragspflicht der Körperschaften des öffentlichen Rechts     
(Kirchen) im Rahmen der Umlage für das Konkursausfallgeld -          
Beschluß des Bundesverfassungsgerichts vom 13.12.1983 
 
Keine Beitragspflicht der Körperschaften des öffentlichen Rechts     
(Kirchen) im Rahmen der Umlage für das Konkursausfallgeld;           
hier: Beschluß des Bundesverfassungsgerichts vom 13.12.1983          
      - Aussetzungs- und Vorlagebeschlüsse des Bundessozialgerichts  
        10. Senat - vom 17. September 1981                           
      1. 10/8b/12 RAr 16/79                                          
         2 BvL 13/82;                                                
      2. 10/8b/12 RAr 2/79                                           
         2 BvL 14/82;                                                
      3. 10/8b RAr 16/80                                             
         2 BvL 15/82                                                 
Das Bundesverfassungsgericht hat mit o.g. Beschluß folgendes         
entschieden:                                                         
Leitsatz:                                                            
Kirchen und ihre Organisationen sind, soweit sie als                 
Körperschaften des öffentlichen Rechts anerkannt sind, von der       
Pflicht zur Zahlung der Umlage für das Konkursausfallgeld            
ausgenommen. Ihre Konkursunfähigkeit folgt unmittelbar aus dem       
Grundgesetz.                                                         
 

 

 


